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JDC Group AG 
Wiesbaden 

 

WKN A0B9N3 

ISIN DE000A0B9N37 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der 

am Montag, den 13. Juli 2026, um 11.00 Uhr MESZ, 

im Atrium Hotel Mainz, Flugplatzstr. 44, 55126 Mainz, 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2025, 

des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2025 so-

wie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2025 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss 

bereits gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Best-

immungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung. 

Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen können auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter 

https://jdcgroup.de/investor-relations/ 

in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ und in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Söhn-

leinstr. 8, 65201 Wiesbaden, eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch 

kostenlos zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein 

und näher erläutert werden. 

 

 



2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das Geschäftsjahr 2025 ausgewiesenen Bilanzge-

winn der JDC Group AG in Höhe von EUR 10.349.035,76 auf neue Rechnung vorzutragen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des 

Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung zu erteilen. 

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Ge-

schäftsjahr 2026 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanz-

berichte 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Merschmeier + Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft Steuerberatungsgesellschaft, Münster, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer 

der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durch-

sicht unterjähriger Finanzberichte im Geschäftsjahr 2026 und 2027 bis zur nächsten ordentlichen 

Hauptversammlung zu wählen. 

6. Wahlen zum Aufsichtsrat 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09. Juli 2025 ist Herr Thomas Lerch zum Mitglied 

des Aufsichtsrats der Gesellschaft für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, 

die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2029 endende Geschäftsjahr 

entscheidet, gewählt worden. 

Herr Thomas Lerch hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit Wirkung zum 

30. Juni 2026 niedergelegt. Die Hauptversammlung soll daher für das ausgeschiedene Mitglied 

einen Nachfolger wählen. 

Gemäß § 12 Abs. 4 der Satzung erfolgt die Wahl für den Rest der Amtsdauer des ursprünglich von 

der Hauptversammlung gewählten Mitglieds, d. h. vorliegend bis zur Beendigung derjenigen 

Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2029 en-

dende Geschäftsjahr entscheidet. 

Der Aufsichtsrat der JDC Group AG setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 12 Abs. 

1 der Satzung der JDC Group AG aus acht von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern 

zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

Herrn Dr. Frederick Krummet, Köln, Chief Distribution Officer, Canada Life Assurance Europe plc 



zum Mitglied des Aufsichtsrats für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die 

über die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2029 endende Geschäftsjahr be-

schließt, zu wählen. 

7. Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen sowie 

die entsprechende Änderung der Satzung  

Die Ermächtigung gemäß § 20 Abs. 1a der Satzung, wonach der Vorstand in einem Zeitraum von 

zwei Jahren nach Eintragung der am 20. Juli 2023 von der Hauptversammlung beschlossenen Sat-

zungsänderung in das Handelsregister, also bis zum 25. Juli 2025, ermächtigt war vorzusehen, dass 

die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort 

der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung), ist abgelaufen. 

Der Vorstand hat von dieser Ermächtigung in der Vergangenheit keinen Gebrauch gemacht. Die 

Ermächtigung soll gleichwohl erneuert werden. Vorstand und Aufsichtsrat sind weiterhin der Auf-

fassung, dass es im Interesse der Gesellschaft liegt, Hauptversammlungen gegebenenfalls in vir-

tueller Form durchführen zu können, auch um auf unvorhergesehene Ereignisse und rechtliche 

Beschränkungen reagieren zu können. Der Vorstand wird im Einzelnen nach pflichtgemäßem Er-

messen abwägen und im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre entscheiden, in welchem 

Format die jeweilige Hauptversammlung durchgeführt werden soll. Bei dieser Entscheidung wird 

der Vorstand unter anderem das Ziel einer möglichst breiten und flexiblen Beteiligung der Aktio-

näre ebenso wie Aufwand und Kosten, Nachhaltigkeitsaspekte, aber auch weitere Aspekte, wie 

etwa Fragen des Gesundheitsschutzes, berücksichtigen. Auch die anstehenden Tagesordnungs-

punkte können bei der Entscheidung über das Format der Hauptversammlung berücksichtigt wer-

den. So könnten etwa außergewöhnliche Strukturmaßnahmen eher für die Durchführung einer 

Präsenzhauptversammlung sprechen als regelmäßig wiederkehrende Tagesordnungspunkte. Un-

abhängig von dem konkreten Format wird der Vorstand sicherstellen, dass die Rechte der Aktio-

näre gewahrt werden. 

Die Satzungsermächtigung soll gemäß den gesetzlichen Vorgaben auf einen Zeitraum von fünf 

Jahren nach ihrem Wirksamwerden durch Eintragung in das Handelsregister befristet werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

§ 20 Abs. 1a der Satzung (Ort und Einberufung) wird wie folgt neu gefasst: 

„(1a)  Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Versammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten 

wird (virtuelle Hauptversammlung). Die Ermächtigung gilt für die Abhaltung virtueller 

Hauptversammlungen in einem Zeitraum von fünf Jahren nach Eintragung dieser 

Satzungsbestimmung in das Handelsregister der Gesellschaft. Die bei Abhaltung einer 

virtuellen Hauptversammlung einzuhaltenden Voraussetzungen und die näheren 

Bestimmungen zur Ausgestaltung bzw. zu den Möglichkeiten der Ausgestaltung und 

deren maßgeblichen Voraussetzungen ergeben sich aus dem Gesetz. Eine etwaige 

Nutzung dieses Verfahrens und die dazu getroffenen Bestimmungen sind mit der 

Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen.“ 

 



Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der 

Hauptversammlung sind gemäß § 21 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der 

Gesellschaft unter nachstehender Adresse oder E-Mail-Adresse unter Nachweis ihres Aktienbesitzes 

spätestens bis zum Ablauf des 06. Juli 2026 (24.00 Uhr MESZ) in Textform (§ 126b BGB) in deutscher 

oder englischer Sprache anmelden: 

JDC Group AG 

c/o C-HV AG 

Gewerbepark 10 

92289 Ursensollen 

Deutschland 

E-Mail: info@c-hv.com 

Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der 

Hauptversammlung, d.h. auf Sonntag, den 21. Juni 2026 (24.00 Uhr MESZ), beziehen. Der Nachweis 

des Aktienbesitzes ist durch eine Bestätigung in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer 

Sprache durch das depotführende Institut oder den Letztintermediär zu erbringen. 

Nach Eingang der Anmeldung sowie des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden 

den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der 

Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises 

ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen und empfehlen unseren Aktionären, sich 

alsbald mit ihrem depotführenden Institut oder den Letztintermediär in Verbindung zu setzen. Die 

zugeschickten bzw. am Versammlungsort hinterlegten Eintrittskarten sind lediglich organisatorische 

Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. 

durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater, die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. Auch im 

Fall einer Bevollmächtigung sind eine form- und fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der 

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach den 

vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so ist die 

Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder mehrere von diesen zurückzuweisen. 

Die Erteilung von Vollmachten, die nicht an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen 

Stimmrechtsberater oder an eine diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution 

erteilt werden, der Widerruf dieser Vollmachten und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen dabei der Textform (§ 126b BGB). Die Aktionäre, die einen Intermediär, eine 

Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 AktG 

gleichgestellte Person oder Institution mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen 

wir darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise 

eine besondere Form der Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar 



festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden 

über die Form der Vollmacht abzustimmen. 

Die Bevollmächtigung kann nachgewiesen werden durch Vorweisen der Vollmacht bei der 

Einlasskontrolle am Tag der Hauptversammlung oder durch die vorherige Übermittlung des 

Nachweises per Post oder E-Mail an die nachfolgend genannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse: 

JDC Group AG 

c/o C-HV AG 

Gewerbepark 10 

92289 Ursensollen 

Deutschland 

E-Mail: info@c-hv.com 

Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer Vollmacht 

das Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des 

Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter 

https://jdcgroup.de/investor-relations/ 

in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 

Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Auch im Falle einer Bevollmächtigung der 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind eine form- und fristgerechte Anmeldung und der Nachweis 

des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen diesen 

in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter 

sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen; sie können die 

Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben und sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur 

Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den in der Einberufung zur 

Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat 

oder zu – mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG – 

bekanntgemachten Beschlussvorschlägen von Aktionären sowie etwaige vor der Hauptversammlung 

gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachte Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

vorliegt. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen weder im Vorfeld noch während der 

Hauptversammlung Weisungen oder Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen 

Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen 

entgegen. 

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, die im Vorfeld der 

Hauptversammlung erteilt werden, sollen aus organisatorischen Gründen spätestens zum Ablauf des 

12. Juli 2026 (24.00 Uhr MESZ) unter der vorstehenden im Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe 

durch einen Bevollmächtigten“ genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse eingehen. 



Ein entsprechendes Formular wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Anteilsbesitznachweis 

zugesandt und steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://jdcgroup.de/investor-relations/ 

in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung. 

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung 

erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch während der Hauptversammlung mit der 

weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder 

Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Wahlvorschläge gemäß §§ 126, 127 

AktG übermitteln. 

Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG sowie Wahlvorschläge im Sinne des § 127 AktG sind 

ausschließlich an die folgende Anschrift zu richten: 

JDC Group AG 

Investor Relations 

Söhnleinstr. 8 

65201 Wiesbaden 

Deutschland 

E-Mail: ir@jdcgroup.de 

Gegenanträge und Wahlvorschläge gegen die Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu den 

Punkten der Tagesordnung, die spätestens zum Ablauf des 28. Juni 2026 (24.00 Uhr MESZ) bei der 

vorstehenden Anschrift eingehen und die die weiteren Voraussetzungen für eine Pflicht der 

Gesellschaft zur Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG erfüllen, werden einschließlich des 

Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung 

unter der Internetadresse 

https://jdcgroup.de/investor-relations/ 

in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge und 

Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der Gesellschaft 

vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, 

wenn sie dort mündlich gestellt beziehungsweise unterbreitet werden. 

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den 

verschiedenen Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an 

die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 

 

 



Information zum Datenschutz für Aktionäre 

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist die JDC Group AG, Söhnleinstr. 8, 65201 Wiesba-

den. Sie erreichen die Gesellschaft unter  

ir@jdcgroup.de 

und den Datenschutzbeauftragten unter 

datenschutz@jdcgroup.de 

Die JDC Group AG verarbeitet als Verantwortlicher personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und 

deren Stimmrechtsvertreter (Name, Anschrift, Sitz/Wohnort, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart 

der Aktien sowie Nummer der kombinierten Eintritts-/Präsenz- und Stimmkarte), um ihren 

gesetzlichen Pflichten nachzukommen und den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung 

und die Ausübung ihrer Rechte zu ermöglichen. Die Datenverarbeitung ist für die Teilnahme an der 

Hauptversammlung zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1c 

DSGVO. Daten über die Teilnahme an Hauptversammlungen werden gemäß der gesetzlichen 

Bestimmungen für einen Zeitraum von zehn Jahren aufbewahrt. 

Die JDC Group AG bedient sich externer Dienstleister für die Ausrichtung der Hauptversammlung und 

wird diesen zur Erfüllung ihrer Tätigkeiten, soweit erforderlich, auch personenbezogene Daten 

zugänglich machen. Die Dienstleister dürfen die personenbezogenen Daten ausschließlich im Auftrag 

der JDC Group AG und nicht zu eigenen Zwecken verarbeiten und müssen die Daten vertraulich 

behandeln. Eine Datenübermittlung in Drittländer oder an internationale Organisationen erfolgt nicht. 

Ihnen steht bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Auskunft nach 

Art. 15 DSGVO, auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, auf 

Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO 

sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO zu. Darüber hinaus besteht ein 

Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO. 

Wiesbaden, im Juni 2026 

 

JDC Group AG 

Der Vorstand 

 


